Interessengemeinschaft für gentechnikfreie Saatgutarbeit


Hannover, 27. Juli 2007 

Stellungnahme der IG Saatgut zum vorliegenden Entwurf des Gentechnikgesetzes und zum Entwurf einer Verordnung über die gute fachliche Praxis bei der Erzeugung gentechnisch veränderter Pflanzen (Gentechnik-Pflanzenerzeugungsverordnung – GenTPPflEV)

Saatgut braucht einen besonderen Schutz, wenn die Wahl für eine gentechnikfreie, konventionelle oder ökologische Land- und Lebensmittelswirtschaft bestehen soll.

Der Gesetzentwurf und der Entwurf einer Verordnung über die gute fachliche Praxis

bei der Erzeugung gentechnisch veränderter Pflanzen verfehlen in der aktuellen Fassung die Aufgabe, die Entwicklung gentechnikfreier Sorten und die Versorgung mit Saatgut ohne Kontamination durch gentechnisch veränderte Anteile dauerhaft – also für zukünftige Generationen - sicherzustellen. 
Aktuelle Saatgutregelung der EU umsetzen – statt auf Schwellenwert warten

Auf europäischer Ebene gilt aktuell, dass Saatgut, welches gentechnisch veränderte Anteile enthält, gekennzeichnet werden muss. Gentechnikfreies Saatgut und gentechnikfreie Sorten dürfen keine gentechnischen Verunreinigungen aufweisen. Es gibt keinen Schwellenwert für gentechnisch veränderte Anteile. Diese Regelung halten wir für äußerst wichtig, um die notwendige Transparenz von der Sortenzüchtung und Saatguterzeugung bis zum gentechnikfreien Lebensmittel sicherzustellen. Das Gentechnikgesetz und die Verordnung über die gute fachliche Praxis müssen diese Vorgaben umsetzen, ohne dass den ErzeugerInnen gentechnikfreien Saatgutes – also ZüchterInnen, SaatgutvermehrerInnen, Bauern, Bäuerinnen und GärtnerInnen, die eigenes Saatgut nachbauen und ErhalterInnen, die alte Sorten pflegen - dabei zusätzliche Kosten aufgebürdet werden.

Begriffsbestimmungen an Erzeugung von GVO-freiem Saatgut anpassen

Der Begriff „Nachbar“ (GenTPPflEV, §2) muss in Bezug auf die Erzeugung GVO-freien Saatgutes für den ökologischen und konventionellen Landbau und die Erhaltung sowie die Weiterentwicklung alter Sorten wesentlich weiter gefasst werden, als im Entwurf zur GenTPPflEV festgelegt. Die Pflicht von Gentechnik-AnwenderInnen, benachbarte SaatguterzeugerInnen über den Anbau zu informieren und ihren Anbau an benachbarte Saatgutflächen anzupassen, muss wesentlich weiter, als auf einen 300 Meter Radius begrenzt, gelten. Ebenso müssen Auskunftsrechte für SaatguterzeugerInnen und ImkerInnen über personenbezogene Daten von Gentechnik-AnwenderInnen in einem wesentlich weiteren Radius als bisher gewährt werden. Das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit leistet Auskunft nur bis zu einem Abstand von 1000 Metern; der Abstand muss mindestens am durchschnittlichen Aktionsradius von pollensammelnden Bienen festgemacht werden.

Problematisch ist, dass der Begriff der „wesentlichen Beeinträchtigung“ und somit auch die Schadensdefinition nicht speziell für die Saatgutarbeit festgelegt wurde. Sobald gentechnische Veränderungen oberhalb der Nachweisgrenze in einem Bestand zur Sortenentwicklung oder Saatgutvermehrung festgestellt werden, tritt eine wesentliche Beeinträchtigung für den/die Erzeugerin ein. Gentechnikgesetz und gute fachliche Praxis müssen in erster Linie einen Rahmen dafür schaffen, dass es nicht zu einem Schadensfall kommt. Sie dürfen sich nicht darauf beschränken, den Schadensfall zu regeln. Denn die Haftung für einen Schadensfall kommt zu spät: Beispielsweise kann im züchterischen Prozess eine Kontamination mit gentechnisch veränderten Merkmalen erst Jahre später auffallen und die Arbeit von Jahren in der Sortenentwicklung zu Nichte machen. Zuchtlinien, die sehr wertvoll sein können, gehen unwiederbringlich verloren. Bei der Erhaltung alter Sorten kann eine Kontamination mit gentechnisch veränderten Konstrukten zum Verlust der Sorte führen und damit einen Schaden verursachen, dessen Ausmaß angesichts der unbekannten Potenziale der Sorte unermesslich ist. 

Haftungsregelung verbessern

Die Haftungsregeln im Entwurf des Gentechnikgesetzes sind für die Saatgutarbeit nicht akzeptabel. Jede noch so geringe Verunreinigung bedeutet durch den Verlust gentechnikfreier Sorten oder Zuchtlinien einen irreversiblen Schaden. Für diesen Fall muss explizit Schadensausgleich gewährleistet werden. 

Informationsregelungen erweitern

Die Informationsrechte und -pflichten reichen für gentechnikfreie Erhaltungsarbeit, Saatgutvermehrung und Züchtung nicht aus. Züchtung und Erhaltung erfordern ein auf Jahre geplantes wohldurchdachtes Konzept, dass kurzfristig nur schwer durchbrochen werden kann. Insbesondere bei Freisetzungsversuchen muss deshalb der Anwender SaatgutproduzentInnen mit ausreichendem zeitlichen Vorlauf auf sein Vorhaben hinweisen. Fristen, die zur Information eingeräumt werden, müssen in sinnvollem Zusammenhang mit der Anbauplanung bei der Saatgutproduktion stehen. Eine entsprechende Informationspflicht gegenüber ZüchterInnen, SaatgutvermehrerInnen, Bauern, Bäuerinnen und GärtnerInnen, die eigenes Saatgut vermehren sowie Vereinen und Verbänden, die bei der Erhaltung alter Kulturarten und Sorten im Sinne der CBD tätig sind, ist deshalb dringend einzuführen. Sie muss sowohl für den Anbau von gentechnisch veränderten Pflanzen als auch für gentechnisch veränderte Freisetzungen gelten. Mit zunehmenden Anbauflächen von transgenen Sorten und dem Handel mit transgenem Saatgut steigt schrittweise das Kontaminations- und Einkreuzungsrisiko, bei Freisetzungen zudem durch nicht zugelassene gentechnisch veränderte Konstrukte. 

Gute fachliche Praxis saatgutspezifisch regeln

Aus Sicht der Mitglieder der IG Saatgut müssen die Regeln der guten fachlichen Praxis kulturartenspezifisch ausgestaltet werden. Zusätzlich müssen sie spezielle Regelungen zur Sicherstellung gentechnikfreier Saatguterzeugung enthalten. Die gute fachliche Praxis muss so ausgestaltet sein, dass es im Saatgutbereich nicht zu einem Schaden kommt. Es ist nicht akzeptabel, dass die Verordnung zur guten fachlichen Praxis unter Hinweis auf die europäische Grenzwert-Diskussion und Abwarten eines Schwellenwertes für gentechnisch veränderte Bestandteile im Saatgut, keine Regelungen zum Schutz gentechnikfreier Saatguterzeugung formuliert. Damit entzieht sich die Bundesregierung ihrer Verantwortung.

Die im Entwurf der guten fachlichen Praxis vorgeschlagenen Sicherheitsabstände von 150 m zu konventionellen und 300 m zu ökologischen Maisbeständen beispielsweise werden damit begründet, dass dadurch gentechnisch veränderte Verunreinigungen im Mais über einem Schwellenwert von 0,9% Anteil vermieden werden sollen. Sie dienen nicht dem Zweck Saatgut ohne GVO-Verunreinigung, das nicht kennzeichnungspflichtig ist, zu erzeugen. 

Darüber hinaus muss die gute fachliche Praxis weitere Regelungen treffen, um zusätzliche Kosten für Tests, technische Maßnahmen zur Vermeidung von Verunreinigungen während des Produktionsprozesses und Verwaltungskosten für die ErzeugerInnen gentechnikfreien Saatguts abzudecken. Es muss geklärt werden, dass AnwenderInnen von gentechnisch veränderten Pflanzen sämtliche GVO-Analysen – also auch von Proben mit negativem Testergebnis - von benachbarten Flächen zur Erzeugung gentechnikfreien Saatgutes in einem weit gefassten Radius (s.o.) bezahlen. Diese Kosten dürfen weder den SaatguterzeugerInnen, noch ihren AbnehmerInnen auferlegt werden.

AnwenderInnen gentechnisch veränderter Pflanzen müssen auf das spezifische Kontaminationspotenzial der jeweiligen gentechnisch veränderten Kultur in Acker- und Gemüsekulturen hingewiesen werden – in den Produktinformationen der Hersteller und in den Regelungen zur guten fachlichen Praxis: 

Beispielsweise kann gentechnisch veränderter Mais in alle anderen Maissorten und –herkünfte auskreuzen, d.h. in Puffmais, Hartmais, Zahnmais, Weichmais, Wachsmais, Zuckermais oder Spelzmais. 

Weitere kulturartenspezifische Beispiele: Gentechnisch veränderter Raps (Brassica napus) kann direkt in artgleiche Kreuzblütler wie Steckrüben, Hederich, Ackersenf und Scheerkohl einkreuzen. Hederich kann wieder in Radieschen einkreuzen. Auch kann nicht ausgeschlossen werden, dass es zu Artbastarden mit nah verwandten Arten wie Brassica oleracea (Wirsing, Brokkoli, Grünkohl Rosenkohl etc.) kommt. Die Gefährdung wird dadurch verstärkt, dass Raps sehr attraktiv für Bienen ist, über die Jahre eine starke Durchwuchsneigung aufweist, zudem durch Transportverluste ruderale Populationen bildet etc. Bei gentechnisch veränderten Zuckerrüben (Beta vulgaris) besteht die Gefahr der Einkreuzung in artgleiche Kulturvarietäten Rote, Weiße und Gelbe Beete sowie Mangold und Futterrübe. Schosser erhöhen das Risiko von Auskreuzungen.

Konsequentes VerursacherInnenprinzip

Die Kosten für entsprechende Maßnahmen, sind nicht denjenigen aufzubürden, die durch ihr eigenes Handeln keine gentechnischen Kontaminationen auslösen würden: Hier muss das VerursacherInnenprizip umgesetzt werden. Die Kosten müssen von Gentechnik-AnwenderInnen getragen werden. Sonst gehen die Kosten zu unrecht zu Lasten der gentechnikfreien Saatguterzeugung und der Existenz der gentechnikfrei arbeitenden SaatguterzeugerInnen und –erhalterInnen. 

Akzessionen aus öffentlichen Sammlungen müssen gentechnikfrei sein

Die gute fachliche Praxis muss außerdem Regelungen festlegen, wie die Sammlung, Erhaltung, Forschung und Bereitstellung von Pflanzenmaterial durch Genbanken ohne Kontaminationsrisiko gesichert werden. Dadurch soll gewährleistet werden, dass mit Saatgutproben aus Genbanken keine Kontaminationen weitergegeben werden. 

Fazit:

Von der Novellierung des Gentechnikrechtes verlangen wir als Interessenvertretung gentechnikfreier Saatgutbetriebe und Erhaltungsorganisationen, dass die gentechnikfreie Saatgutarbeit, also Sortenzüchtung, -erhaltung und –vermehrung, gesichert und in keiner Weise gentechnisch veränderter Kontamination preisgegeben werden – weder durch Freisetzungsversuche noch durch kommerziellen Anbau von gentechnisch verändertern Pflanzen. 
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